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Grundlage für das Hygiene-Konzept ist immer die aktuell geltende  
Corona Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. 

Grundsätzlich gilt die 3G Regelung in allen Bereichen des Spielbetriebs.  
3G mit Maskenpflicht* gilt für die Zuschauer.  
Der vorliegende Test-, Impf- oder Genesennachweis wird kontrolliert. 

Minderjährige sind von der Testpflicht befreit 

Für den Spielbereich gilt: 

Beim Betreten und beim Verlassen der Halle und in den Gängen vor und nach den 
Umkleidekabinen, besteht grundsätzlich Maskenpflicht*. Zusätzlich stehen Desinfektionsmittel zum 
Hände-Desinfizieren an allen Eingängen bereit.

Die Registrierung aller Spielbeteiligten wird am Eingang vorgenommen:

• Der Gastverein legt dem Heimverein sofort nach dem Eintreffen in der Halle eine Liste mit den 

Namen, aller am Spiel beteiligten Personen vor (Spieler, Trainer, Betreuer, MV).  In dieser Liste 
wird bestätigt, dass alle darin aufgeführten Personen gemäß der aktuellen Corona-
Bekämpfungsverordnungen, am Spiel teilnehmen dürfen. Diese Liste ist vom 
Mannschaftsverantwortlichen, dessen Name auch in Klarschrift aufgeführt sein muss, zu 
unterschreiben. Der Heimverein hat eine gleiche Liste zu stellen. 


Für die Zuschauer gilt: 

• Es besteht Maskenpflicht*.

• Die Maskenpflicht* entfällt für die Dauer der Einnahme eines festen Platzes oder beim Verzehr 

von Speisen und Getränken.  
• Umkleiden, Duschen und Toiletten sind offen und nach Maßgabe der Personenbegrenzung 

nutzbar. 

Strafen, die durch Missachtung der aktuell gültigen rechtlichen Vorgaben entstehen, müssen von 
den Verursachern getragen werden. 

Den Anweisungen der Helfer*innen (Kassierer*in, Verkäufer*in, Ordner oder Hygienebeauftragte*r) 
sind Folge zu leisten. 

Der Vorstand der      
HSG Obere Nahe       im März 2022 

*Pflicht zum Tragen einer medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/
N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards



Stadenhalle: 

- Ein-/ Ausgang für Zuschauer 

Der Zugang hat an der rechten Seite der Halle durch die Doppelglas-Tür zu erfolgen.  

Es stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, die jeder vor Betreten der Halle 
benutzen sollte. 

Der Zugang über die Treppe zur Tribüne muss genutzt werden. 

Die Toiletten im Eingangsbereich links sind für die Zuschauer vorgesehen. 

- Ein-/ Ausgang für Spielbeteiligte 

Der Zugang für die Spielbeteiligten (Spieler, Betreuer, Zeitnehmer, Wischer und 
Schiedsrichter) ist die Tür an der Frontseite der Halle rechts. Der Ausgang sollte 
über die linke Tür erfolgen. 

Es ist auf den Gängen ein Mund-Nasen-Schutz* zu tragen, der in der Halle abgelegt 
werden kann. 

Kabinen 1 und 2 sind von der Heimmannschaft zu belegen. Kabinen 3 und 4 sind für 
die Gastmannschaft vorgesehen. 

Die Schiedsrichter können sich im Lehrer-Sanitätsraum umziehen. 

*Pflicht zum Tragen einer medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/
N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards



LLZ Niederwörresbach: 

- Ein-/ Ausgang für Zuschauer 

Der Zugang hat am oberen Eingang zu erfolgen. 

Es stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, die jeder vor Betreten der Halle 
benutzen sollte. 

Die Toiletten auf der Tribüne oben sind für die Zuschauer da und sollten möglichst 
einzeln benutzt werden. 

- Ein-/ Ausgang für Spielbeteiligte 

Der Zugang für die Spielbeteiligten (Spieler, Betreuer, Zeitnehmer, Wischer und 
Schiedsrichter) hat am oberen Eingang zu erfolgen. 

Es ist auf den Gängen ein Mund-Nasen-Schutz* zu tragen, der von den 
Spielbeteiligten in der Halle abgelegt werden kann. 

Kabine 1 und 2 unten sind von der Heimmannschaften zu belegen.  
Die beiden Kabinen oben auf der Tribüne sind für die Gastmannschaften 
vorgesehen. 

Die Schiedsrichter können die Lehrerkabine belegen. 

*Pflicht zum Tragen einer medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/
N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards
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